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Abhandlungen 

Sozialrecht und Sozialpolitik in den Ländern der 
Dritten Welt 

Hans F. Zacher 
Vorbemerkungen 
Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht in 
München hat am 20./21. Oktober 1982 im Rahmen der Carl-Friedrich-von 
Siemens-Stiftung in München ein Gespräch über Sozialrecht und Sozialpolitik 
in den Ländern der Dritten Welt" abgehalten. Die nachfolgenden Beiträge von 
Dr. Maximilian Fuchs1, einem wissenschaftlichen Referenten des Instituts, 
Ministerialdirektor a. D. Prof. Dr. Detlef Zöllner (Bonn)2 und Prof. Dr. Man­
fred Nitsch3, Direktor des Lateinamerika-Instituts Berlin, stellen die Referate 
dar, die dem Gespräch die Grundlage geben. Über die Diskussionen selbst 
berichtet Otto Kaufmann, wissenschaftlicher Referent am Institut4. 
Schon der Vorläufer des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internatio­
nales Sozialrecht, die Projektgruppe für internationales und vergleichendes 
Sozialrecht,5 hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Länder der Dritten Welt in die 
Arbeit einzubeziehen. Die Aufmerksamkeit dieser, nicht nur im Hinblick auf die 
Länder der Dritten Welt, sondern ganz allgemein selektiv exemplarisch 
angelegten Arbeiten konzentrierte sich auf Lateinamerika (insbesondere Mexi­
ko und Peru) und Afrika (insbesondere Kenia und Algerien). Der Kreis der 
einbezogenen Länder wurde im Laufe der Zeit erweitert (z. B. Chile, Tansania, 
das francophone Schwarzafrika). Auch eine Arbeit über die sozialpolitischen 
und sozialrechtlichen Aufgaben und Zuständigkeiten der Vereinten Nationen 
geriet immer mehr zu einer Studie auch über die sozialrechtliche und 
sozialpolitische Entwicklung in der Dritten Welt. Und zahlreiche Gäste des 
Instituts kamen aus diesen Ländern oder brachten doch Erfahrungen aus 
Ländern der Dritten Welt mit.6 

1 S. u. S. 5 ff. 
2 S. u. S. 21 ff. 
3 S. u. S. 33 ff. 
4 S. u. S. 57 ff. 
5 Zur Entwicklung von Projektgruppe und Institut s. Max-Planck-Gesellschaft Jahrbuch 1976, 

S. 633 ff., 1977, S. 682 ff., 1978, S. 708 ff., 1979, S. 740 ff., 1980, S. 756 ff., 1981, S. 765 ff., Bernd 
Schulte und Hans F. Zacher, Der Aufbau des Max-Planck-Institutes für ausländisches und 
internationales Sozialrecht, VSSR Bd. 9 (1981), S. 165 ff. 

6 S. eine Liste bei Schulte/Zacher aaO, S. 180, Anm. 20. Im Rahmen des 1981 in Berlin 
abgehaltenen Colloquiums „Ein Jahrhundert Sozialversicherung" war eine eigene Abteilung für 
Entwicklungsländer eingerichtet mit Referenten aus Indien (A. N. Ambo), Costa Rica (Jorge E. 
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2 Hans F. Zacher 

Einige Arbeiten des Instituts konnten auch bereits veröffentlicht werden.7 

Doch wurde und wird Sinn und Methode der Arbeit des Instituts in bezug auf die 
Entwicklungsländer im Institut in ganz anderer Weise diskutiert, ja in Frage 
gestellt, als die Arbeit in bezug auf die Industrieländer. Dazu trägt nicht nur die 
große Vielschichtigkeit der sozialrechtlichen Problematik in den Ländern der 
Dritten Welt bei, wo sich Sozialrecht in unserem Sinn allenfalls für den 
„formellen" (industriellen, Urbanen) Sektor findet und jedenfalls eignet, 
während modernes Sozialrecht für den „informellen" (vormodernen, agrari­
schen) Sektor fremd bleibt, unbehelflich oder gar schädlich ist; und wo gerade 
die Begegnung und Überschneidung dieser beiden Bereiche und die Interferen­
zen eines modernen Sozialrechts - oder allgemeiner: der Institutionen einer 
modernen Sozialpolitik - im vormodernen „informellen" Sektor zu folgenrei­
chen Störungen führen können. Die Schwierigkeiten liegen vielmehr schon in 
dem Material, das sich selten aufbereitet, geordnet oder gar im Sinne hiesiger 
juristischer Literatur üppig findet, sondern vielfach durch mühsame Recherchen 
in Erfahrung gebracht, sodann gesichtet, evaluiert und geordnet werden muß. 
Diskutiert wird aber auch, ob es hierzulande überhaupt genügend Interesse an 
der Arbeit mit den Ländern der Dritten Welt und für sie gibt. Die Arbeit in 
bezug auf Entwicklungsländer hat hierzulande wenig Schwerpunkte - und schon 
gar keine juristischen. Um gerade hier den wissenschaftlichen und praktischen 
Raum der Arbeit des Instituts in bezug auf die Länder der Dritten Welt zu 
erkunden, wurde das Gespräch, über das hier berichtet wird, veranstaltet. 
Jedoch muß, wenn es schon ein Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Sozialrecht gibt, dieses sich auch mit den Ländern der Dritten 
Welt befassen. Dieses juristische Thema ist in sich reich differenziert. Da ist 
zunächst die auslandsrechtliche Arbeit: der Erwerb und die Vermittlung von 
Kenntnissen über das Sozialrecht in einzelnen Ländern der Dritten Welt oder in 
regionalen oder sonstwie gleichartigen Gruppen solcher Länder. Diese auslands­
rechtliche Arbeit wird sich zunächst auf das moderne (zumeist westlichen 
Mustern folgende) Sozialrecht im „formellen" Sektor richten. Aber sie kann 
nicht daran vorbeigehen, daß es daneben den „informellen" (vormodernen, 
agrarischen) Sektor gibt, für den a priori anderes gelten muß. Auslandsrechtliche 

Brenes) und Sambia (S. L. Mulozi); s. Peter A. Köhler und Hans F. Zacher (Hrsg.), Beiträge zur 
Geschichte der Sozialversicherung, 1983, S. 579 ff. 

7 Peter Trenk-Hinterberger, Grundzüge des mexikanischen Sozialversicherungsrechts, Recht der 
internationalen Wirtschaft, 23. Jg (1977), S. 566 ff., ders., Die Sozialversicherung der Arbeitneh­
mer in Mexiko, Internationale Wirtschaftsbriefe 1977, S. 679 ff.; ders., Sozialarbeit in Lateiname­
rika: Entwicklungen, Tendenzen, Grundtatbestände, in: Nachrichtendienst des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge 58. Jg (1978), S. 84 ff.; Gerhard Igl, Das algerische 
Gesetz über das allgemeine Arbeiterstatut, Recht der Internationalen Wirtschaft, 25. Jg (1979), 
S. 315 ff. ; ders., Le statut général du travailleur en Algérie, Annuaire de l'Afrique du Nord Vol. 17 
(1978) Paris Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) 1980, S. 315-338; ders., 
Sozialpolitik, soziale Sicherheit und Sozialrecht in Algerien, Afrika-Spektrum 16. Jg (1981), 
S. 37ff.; Maximilian Fuchs, Recht und Entwicklungsländer, Zeitschrift für Vergleichende 
Rechtswissenschaft Bd. 80 (1981), S. 355 ff.; ders., Grundfragen sozialer Sicherheit in Entwick­
lungsländern, Vierteljahresschrift für Sozialrecht Bd. 9 (1981), S. 259 ff.; ders., Arbeits- und 
Sozialrecht in Kenia, Recht der Internationalen Wirtschaft (1982), S. 248 ff.; ders., Recht und 
Politik der sozialen Sicherheit in Afrika, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Afrikanisches Recht, 
1981. 



Vorbemerkungen 3 

Arbeit kann sich sodann fortentwickeln zum Rechtsvergleich. Dabei ist der 
Rechtsvergleich zwischen Industrieländern und Ländern der Dritten Welt wohl 
selten ergiebig. Die Verhältnisse sind zu unterschiedlich. Dagegen kann es von 
Interesse sein, das Sozialrecht von Entwicklungsländern untereinander zu 
vergleichen. Ein wieder anderes Thema der Arbeit in bezug auf Länder der 
Dritten Welt ist das internationale Sozialrecht (im Sinne des Kollisionsrechts, wie 
es etwa durch Sozialversicherungsabkommen geregelt wird). Hier freilich 
wechselt der Bezugsrahmen erneut. Während Kollisionsrecht im Verhältnis 
zwischen den Ländern der Dritten Welt zumeist von geringer Bedeutung ist, 
kommt ihm im Verhältnis zwischen Industrieländern und Ländern der Dritten 
Welt unter Umständen große Bedeutung zu. Man denke an die Probleme, die 
damit zusammenhängen, daß Angehörige nordafrikanischer Staaten in Europa 
arbeiten und Sozialleistungen, die sie sich dabei erwerben oder erworben haben, 
dorthin transferiert werden. Von hier mag der Blick erneut schwenken: zum 
Sozial-Völkerrecht, zur bilateralen Zusammenarbeit zwischen Industriestaaten 
und Ländern der Dritten Welt und ihrer Regelung durch völkerrechtliche 
Abkommen (z. B. über Entwicklungshilfe); zu dem Wirken internationaler 
Organisationen in Ländern der Dritten Welt und auf dem Felde der Begegnung 
zwischen den Industrieländern und den Ländern der Dritten Welt. Beides kann 
unmittelbar Gegenstände nationalen Sozialrechts betreffen. Beides aber auch 
kann Welt-Sozialrecht sein, indem es Welt-Sozialpolitik rechtlich gestaltet. Und 
von hier geht der Blick wieder zurück aus dem auslandsrechtlichen Ansatz. 
Welt-Sozialpolitik bezieht ihre Muster weithin von der nationalen Sozialpolitik. 
Und Welt-Sozialpolitik und nationale Sozialpolitik sind vielfach darauf angewie­
sen, sich zu ergänzen, zumindest sich miteinander zu vertragen. 
In den letzten Jahrzehnten hat man zunächst angenommen, die Befassung mit 
den Ländern der Dritten Welt finde ihren Sinn vor allem darin, ihnen helfen zu 
können. Heute ist das Pendel der Meinungen nach der anderen Seite 
ausgeschlagen: helfen könnten die Entwicklungsländer sich nur selbst; und die 
Industrieländer könnten allenfalls von ihnen lernen. Vermutlich ist an allem 
Wahres. Jedenfalls können wir in dieser kleiner gewordenen einen Welt nicht 
leben, ohne einander zu kennen. Und jedenfalls ist diese Welt eine Welt der 
sozialen Gegensätze und Probleme und das Sozialrecht ein zentrales Instrument, 
die sozialen Gegensätze zu mildern und die sozialen Probleme zu lösen. 


